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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
§ 99 Öffentliche Auftraggeber 

Öffentliche Auftraggeber sind  
 
1.       Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, 
2.       andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem     
          besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
          nichtgewerblicher Art zu erfüllen, sofern  

a)    sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemeinsam  
       durch Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden, 
b)    ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt oder 
c)    mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur  
       Aufsicht berufenen Organe durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 bestimmt  
       worden sind; 
dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen juristischen Person des 
öffentlichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die 
überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht ausübt oder die 
Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs 
bestimmt hat, 

3.         Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen, 
4.         natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen  
            des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in  
            denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-,  
            Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden  
            oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von  
            Stellen, die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese  
            Vorhaben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden. 
 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
§ 97 Grundsätze der Vergabe 

(1) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege 
transparenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und der Verhältnismäßigkeit gewahrt. 
 

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine 
Ungleichbehandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet. 

 

(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und 
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt. 

 

(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 
berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder 
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben 
werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, 
das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder 
Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber 
oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den 
Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 
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(5) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem 
Vergabeverfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich elektronische 
Mittel nach Maßgabe der aufgrund des § 113 erlassenen Verordnungen. 
 
(6) Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren 
eingehalten werden. 
 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A 

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb 

(1) Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 
Regionen oder Orten ansässig sind. 

(2) Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen 
Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. 

(3) Am Wettbewerb können sich nur Unternehmen beteiligen, die sich gewerbsmäßig mit der 
Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen. 

 

Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden 
(Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung -ThürGemHV-) 
Vom 23. Mai 2019 

§ 31 
Vergabe von Aufträgen 

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände ein anderes Vergabeverfahren zulassen. Teilnahmewettbewerb ist 
ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher 
Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen nach 
objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe von 
Angeboten auffordert. Entsprechendes gilt für die Veräußerung oder die Überlassung der 
Nutzung von Gemeindevermögen. 

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen und die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte 
(Unterschwellenvergabeordnung) sowie die zum öffentlichen Auftragswesen ergangenen 
Richtlinien des Landes anzuwenden. 

 

 

 

 

 


